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§ 16 T-UHG Inkrafttreten,
Übergangsbestimmungen,

Umsetzung von Unionsrecht
 T-UHG - Umwelthaftungsgesetz - T-UHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.03.2019

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden:

a) auf Schäden, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle verursacht wurden, die vor dem Inkrafttreten dieses

Gesetzes stattgefunden haben,

b) auf Schäden, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle verursacht wurden, die nach dem Inkrafttreten dieses

Gesetzes stattgefunden haben, sofern sie auf eine Tätigkeit zurückzuführen sind, die unzweifelhaft vor dem

Inkrafttreten dieses Gesetzes beendet war, und

c) auf Schäden, wenn seit den schadensverursachenden Emissionen, Ereignissen oder Vorfällen mehr als 30 Jahre

vergangen sind.

(3) Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von

Umweltschäden, ABl. 2004 Nr. L 143, S. 56 , in der Fassung der Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung von

Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie, ABl. 2006 Nr. L 102, S. 15 , und der Richtlinie 2009/31/EG über die

geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. Nr. L 140, S. 114 ff, umgesetzt.
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